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Mindeststandards zum „Projektantrag im Bereich Sprachförderung“ im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

	Mindeststandards

	1. Bedarfsbestimmung

1.1. Probleme sind spezifisch dargestellt

1.2. Kiezbezug ist hergestellt

1.3. Notwendigkeit ist hinreichend begründet


	2. Zielbeschreibung

2.1. Zielerreichung ist beschrieben

2.2. Nachhaltigkeitsprognose

	3. Zielgruppen

3.1. Zielgruppe und deren Auswahl ist genau beschrieben

3.2. Förderumfang pro TN ist genannt

3.3. Teilnahmebedingungen sind  definiert


	4. Maßnahmedurchführung

4.1. konzeptionelle Überlegungen

4.2. methodisch-didaktische Überlegungen

4.3. Kooperationsvereinbarungen liegen vor

4.4. zeitlicher Umfang ist beschrieben

4.5. Qualifizerungsmodule für das pädagogische Fachpersonal  sind benannt

4.6. Die Einbeziehung von Eltern wird beschrieben


	5. Finanzierungsplan

5.1. Sachausgaben sind nachvollziehbar dargestellt

5.2. Personalausgaben sind nachvollziehbar dargestellt 

	6. Umsetzung

6.1. Kompetenz des Trägers ist dargestellt

6.2. Personalauswahl ist beschrieben

6.3. Qualifizierung des Personals ist beschrieben

	7. Evaluation 
7.1. Ergebnisdarstellung nach 

             max. 12 Monaten ist vorgesehen                        

















� Hier sollte u.a auch beachtet werden, ob es Überschneidungen mit bereits bestehenden   Angeboten gibt.





� Es sollten nicht nur Ziele genannt werden, sondern nachvollziehbar dargestellt sein, wann der Träger die mit dem vorgelegten Projekt angestrebten Ziele als erreicht ansieht. 





� Bei Sprachförderung handelt es sich im weitesten Sinne um Unterricht ( oder unterrichtsähnliche gesteuerte pädagogische Prozesse), bei dem anzugeben ist, wie viele Stunden (UE = Unterrichtseinheiten = 45 Minuten) pro zu förderndem Teilnehmenden angedacht sind, ausgedrückt in „Förderumfang in UE pro Teilnehmenden“.





� Hier werden die Teilnahmebedingungen, die Regelmäßigkeit der Teilnahme und der Grad der Teilnahmeverbindlichkeit beschrieben, ferner aber auch, ab wann eine Teilnahme als erfolgreich angesehen wird. Welche Mindestteilnahme ist erforderlich, um die Ziele des Förderprojekts zu erreichen?





� Kooperationen mit Schulen, Kitas und anderen Institutionen sollen nicht nur angestrebt werden, sondern  möglichst bereits beim Projektantrag als Vereinbarung vorliegen. Im Mindestfall sollte eine schriftliche Absichtserklärung der im Antrag genannten Kooperationspartner vorliegen („letter of intent“).


 


� Für die Sprachförderung als durchgängigem Förderprinzip in allen Bildungsbereichen der Kindertagesbetreuung (siehe Berliner Bildungsprogramm) ist darzustellen, wie viele Kinder, Erzieherinnen und Eltern in welchem Zeitraum erreicht werden. 
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